
B E G R Ü N D U N G ( § 9 A b s . 8 BauGB) 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
A Y I N G N R . - 9 - " A M B A H N H O 

gef e rtigt 20.02 _ 2001 
geändert 24.07.2001 

Geme i nde Ay i ng 
Plangebiet Aying, nord-westlicher Ortsteil 

Gemarkung Peiß 

) PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNG 

Der Bebauungsplan entwickelt sich zum überwiegenden Teil aus 
aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying 
vom 23.08.1999, genehmigt mit Bescheid des Landratsamtes München 
vom 19.08.1999. 

Dieser Bereich wurde mit dem Bebauungsplan Aying Hr. 9 "Am Bahn
hof" überplant und ist in diesem Bereich in Übereinstimmung mit 
dem Flächennutzungsplan als "Mischgebiet" ausgewiesen. 

Oie vorliegende Änderung dieses Bebauungsplanes betrifft den 
Teilbereich, der bisher mit einer Wohnbebauung (15 Reihenhäuser 
mit 15 Wohnungen) ausgewiesen war. Diese Fläche zuzüglich ca., 
618 m2 (entspricht ca. 14 % des Änderungsbereiches) wird nun mit 
6 Doppelhäusern (~ 12 Wohneinheiten) überplant. 

Der Mischgebietscharakter, bezogen auf den ursprünglichen 
Bebauungplan Aying Nr„ 9 "Am Bahnhof" bleibt somit unverändert. 

Die in der vorliegenden Bebauungsplanänderung zusätzlich ausge
wiesene Fläche von ca. 14 % (bezogen auf den Änderungsbereich 
ist bisher im Flächen nutzungsplan als lanclwirtsche Fläche 
ausgewiesen. 

) LAGE UND BESCHAFFENHEIT DES BAUGEBIETES 

Das Baugebiet liegt am nord- westlichen Ortsrand von Aying und 
wurde bisher überwiegend von einem Sägewerksbetrieb genutzt. 
Ca. 1/7 der Fläche wurde bisher landwirtschaftlich genutzt. 

Es grenzt an: 
- im Norden an das bestehende Gewerbegebiet des Bebauungsplanes 

"Aying Nr. 9", 
- im 0sten an 1 andwii r tschaf 11 iche Flächen , 
- im Süden an Wohnbebauung (2 Mehrfami1ienhäuser), 
- im Westen an die vorhandene Bebauung des Mischgebiete: 

Bebauungsplanes "Aying Nr. 9". 
is des 

Eis ha t e i n e Größe von c a . 4 . 527 m2. 

Das Gelände ist eben. 

Der höchste Grundwasserstand liegt ca. 30 m unter Gelände, 

Entfernungen 
a) S-Bahnhof Aying (Sl) 
b) katholische Kirche 
c) Grundschule, Tei1 hauptschule in Aying 

ca. 
c a . 
c a . 

2 0 0 
8 0 0 
7 0 0 

m 
m 
m 
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d) Kindergarten in Aying ca. 700 m 
e) Versorgungsladen ca. 100 m 
f) Geldinstitute ca. 800 m 

C) GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG - FLACHEN 

1. Des gesamte Plangebiet wird als "Mischgebiet" festgesetzt. 

2. Die bescheidene Höhenentwicklung (Wandhöhen maximal 5,50 m) 
sowie eine angemessene Baudichte soll den Übergang bilden von 
einer möglichen massiveren Bebauung im Norden (bestehendes 
Gewerbegebiet, GFZ 0,90) und der lockeren Wohnbebauung im Süden. 

3. Neu hinzu kommen innerhalb des Baugebietes ca. 12 Wohneinheiten. 
Es ist mit einem Einwohnerzuwachs von ca. 35 Personen 

(Erwachsene und Kinder) zu rechnen. 

4. Flächennachweis: 

Die Größe des Plangebietes beträgt:: 

a) Flächen innerhalb des bisherigen Bebauungsplanes ca. 3.881 rn2 

b) Flächen ausserhalb » -"-

In diesen Flächen sind enthalten; 
öffentl. Kinderspielplatz 
öffentl. Grünfläche 
innere Erschließungsstraße (Eigentümerweg) 
Erweiterung Schieferweg 

ca. 

ca. 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

ca. 

— 

4, 

4 

3, 

646 

,527 

60 
93 
585 
28 

766 

. 527 
766 

.761 

m2 

m2 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

rn2 

Dies ergibt eine Nettobaulandflache von 

Die festgesetzten Geschoßflächen innerhalb des Mischgebietes 
entsprechen einer Baudichte mit einer GFZ von 0,63 
(2.358 rn2 Geschoßfläche / 3.761 m2 Nettobaulandf lache MI) 

Die festgesetzten Grundflächen innerhalb des Mischgebietes 
entsprechen einer Baudichte mit einer GRZ von 0,38 
(1„464 m2 G r u ndfläche / 3.7 61 m2 Ne11oba u1a ndf1äc he MI) 

D) ORTSPLANERISCHE GESICHTSPUNKTE 

1. Eine Überplanung des seit ca. 2 Jahren rechtskräftigen Bebau
ungsplanes Aying Nr. 9 "Am Bahnhof" wird in einem Teilbereich 
vorgenommen, urn den zwischenzeitlich sich veränderten Anforde
rungen des örtlichen Bedarfs zu entsprechen. 
Gleichzeitig entspricht diese Planung (mit Doppelhäuser) auch 
mehr den ortsplanerischen Vorstellungen der Gemeinde, da der 
überwiegende Teil der Bebauung im westlichen Bereich des Ortes 
ebenfalls aus Einzel- und Doppelhäusern besteht. 

2. Die Gebäudestellung ist ausschließlich so orientiert, daß die 
Dachflächen die für die solare Nutzung hierfür erforderliche 
Südausrichtung haben. 



-3-

3. Die Garagen der südlichen Doppelhäuser (Bauraumnummer (4, 5, 6) 
wurden zum größten Teil im rückwärtigen (nördlichen) Grund
stücksteil angeordnet, um: 

1- die solare Nutzung der Gebäude nicht zu beeinträchtigen» 

2. im Bereich des Schieferweges einen Frei räum bis zu den 
Gebäuden zu schaffen,. Eine Straßennahe Anordnung der Garagen 
würde auch eine ortsuraibliche Prägung des Schieferweges durch 
Garagen und Garagenvorplätzen bedeuten. Eine wesentlich 
ruhigere und ortsplanerisch einfügsame Situation ergibt sich 
hier durch die irn rückwärtigen Grundstücksteil angeordneten 
Garagen. Um eine übermässige Bodenversiegelung zu vermeiden» 
wurden für die Zufahrten wasserdurchlässige Beläge wie Rasen
pflaster o.a. festgesetzt„ 

4. Urn eine solare Nutzung der Dachflächen nicht zu beeinträchtigen» 
wurden Dachgaupen und Quergiebel ausgeschlossen. 

E) ERSCHLIESSUNG 

1. Das Baugebiet wird von Westen her erschlossen über die Straße 
"Am Bahnhof" und den bis zum Geltungsbereich geplanten 
geplanten Eigentümerweg, von Süden über den "Schieferweg". 

2. Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluß 
an die vorhandene zentrale Wasserversorgung der Gemeinde 
Aying. 

3. Die Abwasserbeseitigung erfolgt bis zum Anschluß an die 
derzeit im Bau befindliche öffentliche Kanalisation des 
Zweckverbandes München-Südost über Kleinkläranlagen mit 
Versitzgruben. 

4. Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluß an das 
Versorgungsnetz der Isai—Amperwerke AG. 

5. Die Abfallbeseitigung ist durch den Zweckverband München-Südost 
gewährleistet. Wiederverwertbare Abfälle sind entsprechend der 
geltenden Abfallwirtschaftssatzung des Zweckverbandes getrennt 
von den Abfällen zur Beseitigung zu erfassen. 

F) KINDERSPIELPLATZNACHWEIS 

Für Kinder bis 6 Jahre und von 6 bis 12 Jahre ist im nörd-
1 ichen Bereich des Baugebiets ei n gernei nsarner öf f en11 ieher 
Kinderspielplatz vorgesehen. Der Flächenbedarf hierfür errechnet 
sich nach DIN 18034 wie folgt: 

Für Kinder bis 6 Jahre 35 EW x 0,75 ~ 26,25 m2 
Für Kinder von 6-12 Jahre 35 EW x 0,75 ~ 26,25 m2 

52,50 m2 

Ausgewiesen sind 60,00 m2 
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G) IMMISSIONEN 

Innerhalb des Plangebietes wirken Immissionen ein in 
Form von 

a) Lärm 
b) Erschütterung 
c) Geruch 
d) Staub 

Diese I m rn i s s ionen können verursacht werden: 

1. durch die westlich im Abstand von ca. 120 m (kürzeste 
Entfernung) vorbei führende Staatsstraße St. 2078, sowie 
der im Abstand von ca- 80 m (kürzeste Entfernung) voi— 
handenen S-Bahnlinie München-Kreuzstraße. 

2. durch die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaft
licher Nutzflächen; auch an Sonn- und Feiertagen sowie 
nachts. 

3. durch den Sportplatzbetrieb außerhalb des Geltungsbe
reiches ca. 50 m süd- östlich des Baugebietes,. 

4. durch das irn Norde« angrenzende Gewerbegebiet. 

Lärmimmissionen werden durch Schallschutzmaßnahmen am Gebäude 
abgeschirmt. 

Die Einhaltung ist durch entsprechende Gutachten im Zusammenhang 
mit dem Bauantrag nachzuweisen. Trotz dieser Maßnahmen kann es 
zur Überschreitung der Orientierungswerte für ein Mischgebiet 
kommen. 

Das SchalIschutzgutachten vom 09.03.1999, erstellt durch 
MÜLLER-BBM, Schalltechnisches Beratungsbüro, Robert-Koeh-Str. 11 
82152 Planegg, ist Bestandteil dieser Begründung. 

H) ALTLASTEN 

Auf dem Grundstück des Sägewerks Kiendl (Flur Nr. 1572, 1574, 
Gemarkung Peiß) wurden orientierende Untersuchungen zu möglichen 
Belastungen des Bodens durchgeführt. 
Hierfür wurden neun Kleinbohrungen mit einer Rammkernsonde abge
teuft und aus den erborten Kernen Proben für die chemische 
Analytik bereitgestellt. 
Die Bodenproben wurden auf mögliche Belastungen durch Kohlen
wasserstoffe untersucht. Es wurden punktuelle und geringe Be
lastungen des Bodens festgestellt. Sie liegen im Bereich des 
natürlichen Rückhalteverrnögens der örtlich anstehenden Böden. 
Eine Gefährdung von Schutzgütern aufgrund der festgestellten 
Belastungen (Menschen, Grundwasser) kann aus gutachterlicher 
Sicht auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse ausge
schlossen werden. 
Weitere Untersuchungen hinsichtlich einer möglichen Belastung 
des Grundstücks sind aus gutachterlicher Sicht derzeit nicht 
erforderlich. Ein Sanierungsbedarf besteht nicht. 
Im Falle eines Erdaushubs unterliegen Böden im Umgriff des 
Sondierungspunktes RKS 3 dem Abfall recht. Sie müssen daher auf-
gehaldet und noch einmal beprobt und untersucht werden. 
Sofern sich dabei die Untersuchungsergebnisse bestätigen und 
sich Bodenbelastungen über 100 mg KW/kg ergeben, müssen sie 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Hierbei ist ein Gutachter hin-
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zuzuziehen-
Sollten beim Aushub bislang nicht bekannte,, organoleptisch 
auffällige Böden angetroffen werden, so ist ebenfalls ein 
Gutachter hinzuzuziehen-
Das Gutachten zur Altlastenuntersuchung vorn 25-04.1999, 
erstellt durch das Büro Frank+Kraft+Partner, Geotechnik u_ 
Urnwelttechnik GmbH, Hof er Str. 1, 81737 München, ist Bestandteil 
dieser Begründung. 

I) GRÜNORDNUNG 

1- Eine ausreichende Durchgrünung der Plangebietes ist im 
Bebauungsp1an vorgesehen-

2- Am östlichen Ortsrand des Mischgebietes soll durch gruppen
weise Begrünung eine Durchlässigkeit entstehen, die ent
sprechend dem ortsüblichen Erscheinungsbild eine Weschsel-
wirkung zwischen Bebauung und Freiflächen ergibt-

J) AUSGLEICHSFLACHEN 

Nachweis; , 

1- Bisherige Nutzung des Plangebietes: 
1.1 Fläche innerhalb des bisherigen Bebauungsplanes: 3-881 m2» 

Für diese Fläche erfolgt kein Ausgleich,. 

1-2 Grünland, intensiv genutzt (bisher landwirtschaftl„ Fläche) 
= Kategorie I (Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt 

und Landschaftsbild) 

Künftige Nutzung des Plangebietes: 
Wohngebiet 
Grundflächenzahl: 0,38 
= Typ B (Niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad) 

3„1 Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsflächen für die 
für die Flächen I-) 1-2 
(Beeinträchtigungsintens!tat Faktor 0,2) 

FlurNr. 
Eigentümer 

1570/1 
Inselkammer 

Summe 

Nettobauland 
m2 

618 

618 

Straßenflächen 
m2 

28 

28 

Bruttobauland 
m2 

646 

646 

davon Orts
randgrün m2 

180 

180 

auszugleich. 
Fläche m2 

646 

646 

Kompensations
bedarf m2 

129 

129 

3.2 Folgende Flächen werden als Ausgleich vorgesehen: 

FlurNr. 
Eigentümer 

im Bebauungsplan dargestellt innerhalb der 
Bruttobauland-
fläche m2 

außerhalb der 
Bruttobauland-
fläche m2 

Gesamtfläche 

n>2 

1570/1 
Inselkammer 

gekennzeichneter Bereich innerhalb der Orts-
randeingrünung (siehe Festsetzung A. 18 und 
Hinweise C. 8.1) 

129 0 129 

A y i n g , den 2 4 . 0 7 . 2 0 0 1 



LANDRATSAMT MÜNCHEN 

Gruppe 7.1.3 München, 07.08.2001 
7.1.3-BL 17/01 
Gemeinde Aying 

An 
Gruppe 8.1.1 

im Hause 

Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 9 „Aying, Am Bahnhof" (1. Änderung) 

Anlagen: 
1 Bebauungsplan 
1 Begründung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Aying hat den o.g. Bebauungsplan am 27.07.2001 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB be
kannt gemacht. Der Bebauungsplan wurde mit diesem Datum rechtsverbindlich. Die beigefügten 
Unterlagen sind für die dortigen Akten bestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ul/dJtä'Urutteff 
Weiderer-Winnerl 


